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Norm

StVG §133a Abs1

StVG §133a Abs2

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der Voraussetzungen des § 133a StVG, die im (gebundenen) Ermessen der Gerichte liegt, ist

einerseits die konkrete Möglichkeit anderer vergleichbarer Maßnahmen zu beachten (nämlich insbesondere ein

Vorgehen nach dem EU-JZG, nach zwischenstaatlichen Übereinkommen über die Übernahme der Strafvollstreckung,

ein Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung nach § 4 StVG oder eine bedingte Entlassung), andererseits ist zu

prüfen, ob der Anwendung dieser Bestimmung generalpräventive Gründe entgegenstehen. Das dem Gericht

eingeräumte Ermessen wird im Gesetz dadurch eingeschränkt (und insoweit „konkretisiert"), als die Maßnahme in den

in § 133a Abs 2 StVG aufgezählten Fällen jedenfalls unzulässig ist; darüber hinaus können aber-zufolge der allgemein

gehaltenen Formulierung des Abs 1 leg cit - auch (über die in Abs 2 genannten Ausschlussgründe hinaus)

generalpräventive Erwägungen in Betracht kommen, die einem vorläuAgen Absehen vom Strafvollzug wegen

Aufenthaltsverbots hinderlich sind. Die bloß abstrakte Möglichkeit der Erwirkung der Übernahme der

Strafvollstreckung durch das Heimatland stellt indes keinen ausreichenden Hinderungsgrund dar; vielmehr müssen

konkrete Umstände die Annahme rechtfertigen, dass gerade im Anlassfall eine andere vergleichbare Maßnahme Platz

greifen werde. Eine Verweigerung der Maßnahme nach § 133a StVG aus rein spezialpräventiven Überlegungen

widerspricht der ratio legis, soll doch dem spezialpräventiven Vollzugszweck - der allein darin liegt, den Rechtsbrecher

von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten gerade auch durch die Ausreise des Verurteilten aus dem

Bundesgebiet, verbunden mit der Androhung des sofortigen Strafvollzugs für den Fall der Missachtung seiner

AusreiseverpDichtung oder seiner neuerlichen Einreise nach Österreich während des aufrechten Aufenthaltsverbots

(Abs 3 leg cit), nachhaltig Rechnung getragen werden.
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nur: Bei der Beurteilung der Voraussetzungen des §133a StVG, die im (gebundenen) Ermessen der Gerichte liegt,

ist daher einerseits die konkrete Möglichkeit anderer vergleichbarer Maßnahmen zu beachten (nämlich

insbesondere ein Vorgehen nach dem EU-JZG, nach zwischenstaatlichen Übereinkommen über die Übernahme

der Strafvollstreckung, ein Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung nach §4 StVG oder eine bedingte

Entlassung). Andererseits ist zu prüfen, ob der Anwendung dieser Bestimmung generalpräventive Gründe

entgegenstehen. (T1); nur: Das dem Gericht eingeräumte Ermessen wird im Gesetz dadurch eingeschränkt (und

insoweit „konkretisiert"), dass die Maßnahme in den in §133a Abs2 StVG aufgezählten Fällen jedenfalls unzulässig

ist. Darüber hinaus können aber -zufolge der allgemein gehaltenen Formulierung des Abs1 legcit - auch (über die

in Abs2 genannten Ausschlussgründe hinaus) generalpräventive Erwägungen in Betracht kommen, die einem

vorläufigen Absehen vom Strafvollzug wegen Aufenthaltsverbots hinderlich sind. (T2); Beisatz: Die Verweigerung

der Maßnahme nach §133a StVG aus rein spezialpräventiven Überlegungen findet im Gesetz jedenfalls keine

Deckung. (T3)

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2008:RS0124016

Zuletzt aktualisiert am

18.02.2009

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

https://www.jusline.at/gesetz/stvg/paragraf/133a
https://www.jusline.at/gesetz/stvg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/stvg/paragraf/133a
https://www.jusline.at/gesetz/stvg/paragraf/133a
file:///Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20080826_OGH0002_0140OS00120_08S0000_000
file:///Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20081002_OGH0002_0120OS00131_08V0000_000
https://www.jusline.at/entscheidung/274878
https://www.jusline.at/entscheidung/274878
https://www.jusline.at/gesetz/stvg/paragraf/133a
https://www.jusline.at/gesetz/stvg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/stvg/paragraf/133a
https://www.jusline.at/gesetz/stvg/paragraf/133a
https://www.jusline.at/entscheidung/369642
http://www.ogh.gv.at


 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	RS OGH 2008/8/26 14Os120/08s (14Os121/08p), 12Os131/08v
	JUSLINE Entscheidung


